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VON MONAT ZU MONAT

Militärische Pflichtenhefte
1- Im Zusammenhang mit der Orientierung der Öffentlichkeit über die bisher getätigten und in
der nächsten Zeit bevorstehenden Arbeiten für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für unsere
Armee ist immer wieder auf das »«/i/ämcAe P//icAre«A<?// hingewiesen worden, das von der

Kommission für militärische Landesverteidigung (KML) für das neu zu beschaffende Flugzeug
aufgestellt worden ist. Darin werden die die an das nächste Kampfflugzeug
gestellt werden, wie folgt umschrieben:

«Das neu zu beschaffende Flugzeug muss in der Lage sein,

a) stark mit Fliegerabwehr verteidigte, wichtige Erdziele zu bekämpfen,

b) sich selbst zu schützen, und

c) wenn nötig und möglich, den Schutz der noch vorhandenen weniger leistungsstarken
Flugzeuge zu übernehmen.

Dabei hat die dritte Aufgabe deutlich in den Flintergrund zu treten.»

Diese Grobanforderungen bilden die Grundlage für die Auswahl des künftigen Kampfflugzeugs
im Rahmen der langfristigen Finanzplanung des Eidgenössischen Militärdepartements. Gestützt
auf die besondern operativen und taktischen Bedürfnisse unserer Armee wurde in dem Pflichten-
heft festgelegt, welche Leistungen wir von dem künftigen Kampfflugzeug erwarten. Mit andern
Worten: die zuständigen Stellen stehen vor der Aufgabe, ein Kampfflugzeug zu finden, das den
im Pflichtenheft umschriebenen besondern Voraussetzungen entspricht.

Ein Blick auf die genannten Grobanforderungen an das neue Kampfflugzeug zeigt, dass mit der
Beschlussfassung über das Pflichtenheft bereits ein wesentlicher Vorentscheid gefallen ist. Dieser
ist einerseits positiver Art, indem damit die Auswahl auf jene Flugzeugtypen beschränkt wird,
welche den umschriebenen Bedingungen entsprechen, das heisst im vorliegenden Fall auf Flugzeug-
typen, die in erster Linie für den Erdeinsatz geeignet sind. Zum zweiten hat der Entscheid auch

negative Bedeutung, indem damit gesagt wird, welche Flugzeugtypen von vornherein für uns nicht
in Frage kommen, nämlich in concreto vor allem der reine Interzeptor. In der Aufstellung eines
Pflichtenhefts liegt somit bereits ein wichtiger erster Grundsatzentscheid, der die bevorstehenden
Arbeiten in eine gewünschte Richtung lenkt und den Endentscheid massgebend beeinflusst.

2. Die Kompetenzen zur Aufstellung von Pflichtenheften für Kriegsmaterial werden in der Ver-
Ordnung vom 31. Januar 1968 über die Obliegenheiten des Eidgenössischen Militärdepartements,
der Kommission für militärische Landesverteidigung, des Leitungsstabs und der Truppenkom-
mandanten, der sogenannten «Dienstordnung» des Eidgenössischen Militärdepartements festgelegt.
Gemäss Artikel 26 Absatz 1 dieser Verordnung legt der Generalstabschef, in Zusammenarbeit mit
dem Rüstungschef und den Dienstabteilungen die militärischen Anforderungen an das Kriegs-
material fest. Diese militärischen Anforderungen werden im w/lzDracAe» P//«A/e«6e/z festgelegt.
— In Artikel 40 Absatz 4 der Dienstordnung erhält der Rüstungschef den Auftrag, auf Grund
der militärischen Anforderungen, die somit den Vorrang haben, die technischen Anforderungen
an das Kriegsmaterial, also das /ecAnAc/te P/feA/ettFe/i, aufzustellen.

In einer vor kurzer Zeit — am 30. Juni 1969 — vom Eidgenössischen Militärdepartement erlas-

senen Verfügung über den Rüstungsablauf (sie ersetzt die Verfügung vom 12. November 1963
betreffend Entwicklung und Beschaffung von Kriegsmaterial) wird der ganze Ablauf derRüstungs-
beschaffung eingehend geregelt. Innerhalb dieses Ablaufs, welcher Planung und Forschung, Ent-
wicklung, Erprobung, Evaluation, Beschaffung, Einführung, Verbesserung und Liquidation des

Kriegsmaterials umfasst, wird auch den Pflichtenheften der gebührende Platz zugewiesen.

Grundlage für die Bestimmung der materiellen Rüstung der Armee ist die vom Bundesrat fest-
gelegte Konzeption der militärischen Landesverteidigung. Gestützt auf die materiellen Bedürfnisse,
die sich aus dieser militärischen Konzeption ergeben, und in Berücksichtigung der konkreten Vor-
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schlage, die von den Gruppen und Dienstabteilungen des Eidgenössischen Militärdepartements
sowie von andern Stellen eingereicht werden, wird vom Generalstabschef eine ÛèerocA/ «Aer die

«a/gesM/z und Antrag über die Pn'on'ZäZe» gestellt. Die Ubersicht über die
Ausbaubedürfnisse wird von der KML behandelt und vom Vorsteher des Eidgenössischen Militär-
départements, unter Festlegung der Prioritäten, genehmigt. Sie werden bei der militärischen
Gesamtplanung mitberücksichtigt. Nach ihrer Genehmigung wird für neue materielle Ausbau-
bedürfnisse von wesentlicher Bedeutung eine Vorpr«/a»g durchgeführt, in welcher das betreffende
Kriegsmaterial nach den massgebenden Kriterien militärischer, ausbildungsmässigcr, technischer
und administrativer Art geprüft wird.
Wenn die Vorprüfung ergibt, dass die Einführung von neuem Material nicht nur notwendig,
sondern auch realisierbar ist, werden unter der Leitung des Generalstabschefs die militärischen
Anforderungen an dieses Material in der Form eines az/7/h/ratAe« P/fztA/eK^e/Zr festgelegt. Diese
Festlegung erfolgt gestützt auf die Entwürfe der Dienstabteilungen und unter Mitberücksichtigung
der Stellungnahmen des Ausbildungschefs und des Rüstungschefs. — Auf Grund der militärischen
Pflichtenhefte legt der Rüstungschef die technischen Anforderungen an das zu entwickelnde und
erprobende Material fest (VecAMcèer P/ZicMa/e/U und orientiert darüber die interessierten
Dienststellen.

NacAfräg/icAe AWeraage» der Pflichtenhefte müssen wiederum vom Generalstabschef im Einver-
nehmen mit dem Ausbildungs- und dem Rüstungschef genehmigt werden. Sofern Änderungen mit
Mehrkosten verbunden sind, dürfen diese nur dann zulasten von inzwischen gewährten Ver-
pflichtungskrediten ausgeführt werden, wenn sie mit entsprechenden Einsparungen, oder mit
Reserven für Unvorhergesehenes aufgefangen werden können.

3. Über die der P//h'/Ue«Ae//e bestehen interne Weisungen. Nach diesen ist
festzulegen:

a) Die Dawer der Ga'ZAgteV der P/ZZcM«Z?e//.r, eventuell unter Fixierung der betreffenden P/zare«
der Krz'egrz»a^er/fl/èereZ7fl//t(«g.

b) Der /«Mt der P//zcM'«/ze/Ze, je nach dem Material und dem Stand des Wissens um ein
Material. Insbesondere müssen die einzelnen Kategorien der Anforderungen und Bedürfnisse, die
darin festgehalten werden sollen (unter deutlicher Trennung des unerlässlichen und des nur
wünschbaren) genau umschrieben werden.

c) Die Vert>z«d/zcAer&föra«g der P/ZicMa/e/Vy. Dieses gilt als bindende Richtlinie für die int
Einzelfall in Frage kommende Beschaffungsphase. Für allfällig notwendig werdende Änderungen
wird das Vorgehen angegeben.

d) Die /o/?MZ<? G'«Mr«»g der P///r/Ve«/ze/re.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich beim militärischen Pflichtenheft um ein
Dokument handelt, das im Rahmen der genau festgelegten Ausbaubedürfnisse der Armee auf
Grund einer eingehenden Vorprüfung vom Generalstabschef im Einvernehmen mit dem Aus-
bildungschef und dem Rüstungschef erlassen wird. Es enthält für die darin bezeichneten Beschaf-
fungsphasen (Entwicklung, Erprobung, Evaluation bis zur eigentlichen Beschaffung) aerAiatZZ/cZie'

RirMz'a/e» über die Anforderungen, die vom betreffenden Material erfüllt werden müssen. Das
Pflichtenheft kann — und soll — jedoch abgeändert werden, wenn die Verhältnisse eine Anpas-
sung an veränderte Voraussetzungen notwendig machen.

4. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Militärverwaltung neben dem mili-
tärischen und dem technischen Pflichtenheft auch das perjö«//cAe P/Z/cMaZreU kennt. In der
Ausführungsverfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 1. Februar 1968 zur Dienst-
Ordnung (Artikel 5, Absatz 3) wird bestimmt, dass die persönlichen Pflichtenhefte für das Per-
sonal von den zuständigen Vorgesetzten im Rahmen der ihnen in der Geschäftsordnung zuge-
wiesenen Obliegenheiten aufzustellen sei.

Die näheren Weisungen für die Erstellung dieser Pflichtenhefte hat das eidgenössische Personal-
amt erlassen. Darin wird insbesondere bestimmt, dass für jeden Arbeitnehmer des Bundes ein
wirklichkeitsgetreues Pflichtenheft erstellt werden müsse, und dass dieses laufend nachzuführen
sei; jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf sein Pflichtenheft, das namentlich bei Wahlen, Emen-
nungen und Beförderungen für ihn von erheblicher Bedeutung sein kann.
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